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Persönliche Daten 
Familienname 
 

Vorname 
 

Geschlecht 

 ☐  männlich ♂       ☐  weiblich ♀ 

☐  divers 

Straße, Hausnummer 
 

Ort 
 

PLZ 
 

Geburtsdatum 
 

Geburtsort 
 

Sozialvers.-Nr. 
 

Staatsbürgerschaft 
 

Krankenkasse / mitversichert bei 
 

Tel.Nr. 
 

Emailadresse 
 

 

 

 

Zukünftige Bildungseinrichtung / Berufstätig bei 
Name der Schule / Lehrstelle / Arbeitgeber 
 

Fachrichtung/Lehrberuf (Lehrjahr) 
 

Adresse der Schule / Lehrstelle / Arbeitgeber (und Telefonnummer) Voraussichtliches Ausbildungsende 
 

 

 

Wer trägt die Kosten (jeweils im Voraus bis zum 5. jeden Monats zu begleichen) 
Familienname 
 

Vorname 
 

 

Tel.Nr. 
 

Bestätigung durch Unterschrift des Kostenträgers 

Emailadresse 
 

 

 

Angaben zum Zimmer (Berücksichtigung von Zimmerwünschen nach Verfügbarkeit)  
Unterbringungswusch: 

☐  Halbpension        ☐  Einzelzimmer      ☐  Doppelzimmer 

Im Doppelzimmer: Unterbringung mit: 

Gewünschter Einzugstermin 
 

Gewünschter Auszugstermin 
 

 

 Die aktuell gültige Hausordnung ist Bestandteil der 
Anmeldung und ich bestätige, dass ich diese gelesen, 
verstanden und akzeptiert habe 

 Es gelten die Hinweise und Bedingungen auf der 
Rückseite dieser Anmeldung 

 Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben 
 Bei Minderjährigen: Unterschrift gesetzl. Vertreter 

Ort, Datum  
 

Unterschrift  
 

 

  



 

 

KOLPINGHAUS für SchülerInnen Mistelbach    

ANMELDUNG FÜR EINEN WOHNPLATZ 2026/2027 (S) 

/ 

 

 

KOLPING ÖSTERREICH 
Kolpinghaus für SchülerInnen Mistelbach 

 

 

Vertragsbedingungen und Zahlungsordnung 

 

1. 

Der Vertrag wird für die Dauer von 10 Monaten (September- Juni) eines Kalenderjahres abgeschlossen. 

Eine Kündigung während des Schuljahres ist nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der 

Geschäftsleitung möglich. In diesem Fall sind die monatlichen Fixkosten von € 300,- bis Ende des 

Schuljahres zu bezahlen. Sollte es möglich sein, den Platz in dieser Zeit wieder zu vergeben, entfällt 

diese Gebühr. 

2. 

Die Bezahlung des Heimbeitrages erfolgt mittels Bankeinzug. Die Ausstellung einer entsprechenden 

Einzugsermächtigung ist Voraussetzung für die Zusage eines Heimplatzes. Selbstverständlich erhält 

diese Einwilligung ihre Gültigkeit nur im Falle der tatsächlichen Zusage. 

Die Heimgebühr von € 500,- /Monat ist ein Pauschalbetrag, bei deren Errechnung Ferien, 

schulautonome Tage, Praxistage, Wochenendheimfahrten, Skikurse und dgl. während des Schuljahres 

schon berücksichtigt wurden. Daher sind Rückvergütungen für nicht konsumierte Verpflegung bzw. 

Abwesenheit ausgeschlossen. Gegenstand des Vertrages sind die Verpflegung mit zwei Mahlzeiten von 

Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) und die pädagogische Betreuung für Schüler*innen. 

Der Eintritt von außerordentlichen Zufällen wie Pandemie, Seuchen, Krieg udgl. iS des § 1104 ff ABGB 

berechtigt Sie grundsätzlich nicht, die Erlassung der Heimgebühren zu begehren. In diesem Fall gilt ein 

Fixkostenanteil in der Höhe von € 300,- als vereinbart, zeitlich befristet für den Zeitraum der 

behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit den entsprechenden Verordnungen des BMBWF. 

Ein Formular für die Erteilung der Einzugsermächtigung ist im Kolpinghaus erhältlich. 

3. 

Mit der schriftlichen Bestätigung der Anmeldung und der Einzahlung der Anmeldegebühr wird ein 

Beherbergungsvertrag, beginnend mit Einzug abgeschlossen. Dieser gilt, wenn nicht anders vereinbart, 

für ein Schuljahr und endet automatisch mit Ablauf, sofern nicht vorher eine Verlängerung bzw. 

Wiederanmeldung vereinbart wird. 

Der*die Bewohner*in verpflichtet sich, alle Änderungen der auf dieser Anmeldung getätigten Angaben 

umgehend an die Heimleitung weiterzuleiten.  

 

 

 

 

Anmeldegebühr  € 15,- 

Kaution 

Die Kaution wird fällig bei Einzug in das Kolpinghaus und dient der Abdeckung von 

Schäden, die von dem/der Bewohner*in verursacht werden (Schadensregulierung). 

Die Kaution wird beim Auszug zurückbezahlt. 

€ 355 ,- 
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4. 

Der*Die Bewohner*in ist eingeladen, die Mitgliedschaft von Kolping Österreich anzustreben. Diesfalls 

ist ab Aufnahme ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu entrichten, der nach den Statuten von Kolping 

Österreich festgesetzt wird. 

5. 

Jede*r Neueintretende bzw. sein*ihr gesetzliche*r Vertreter*in erklärt mit seiner*ihrer Unterschrift 

die  Haus - und Zahlungsordnung einverständlich zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichtet 

sich, sämtliche Vereinbarungen aus diesem Vertragsverhältnis zu erfüllen. 

 

6. 

Hausordnung 

 

ALLGEMEINES 

 

Öffnungszeiten Büro: Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 

Außerhalb dieser Zeiten sind wir per E-Mail oder unter folgenden Telefonnummern 

erreichbar: 

 

Heimleitung 
Tel.: 0664/88593863 
E-Mail: b.bayer@kolping.at 
 
Heimverwaltung/ Sekretariat 
Tel.: 0664/88680543 
Tel.: 02572/2264 
E-Mail: internat.miba@kolping.at  
 
Pädagogische Betreuung 
Montag bis Donnertag 16h bis 22h 
Tel.: 0664/88680543 
E-Mail: internat.miba@kolping.at  
 
 
 

 
 
 

mailto:b.bayer@kolping.at
mailto:internat.miba@kolping.at
mailto:internat.miba@kolping.at
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    TEEKÜCHE  

 
 
 

ESSENSZEITEN 

 

LERNZEITEN 

18:30h bis 20h: Montag bis Mittwoch im Zimmer, Donnerstag ist Zusammenräumtag und 

Abendausgang.  

Bei Abwesenheit ist das An- und Abmelden bei den Betreuer*innen verpflichtend. 

FREIZEIT IM HAUS  

 

 

 

Eine Teeküche steht den Bewohner*innen in unserem Haus in jedem Stockwerk zur Verfügung. 

Nach jeder Benützung putzen, Geschirr abwaschen, Geschirr wegräumen. Lebensmittel, die in 

den Kühlschränken aufbewahrt werden, bitte kennzeichnen, damit es zu keinen 

Verwechslungen kommt. 

Auf die richtige Mülltrennung achten: Biomüll, Restmüll, Papier, Plastik und Dosen gemeinsam 

und Gläser extra sortieren.  

6h bis 9h: Frühstückszeiten von Montag bis Freitag  

12h bis 14h: Mittagessen wird im Haus täglich frisch zubereitet und von Montag bis Freitag in 

Buffetform bereitgestellt. 

17h bis 18h: Abendessen wird von Montag bis Donnerstag bereitgestellt. 

 

Das Geschirr nach Gebrauch bitte abräumen und auf den dafür vorgesehenen Geschirrwagen 

stellen. Tisch sauber hinterlassen. 

 

Der aktuelle Speiseplan ist auf der Infotafel im Eingangsbereich, in den Etagen und auf unserer 

Homepage ersichtlich. 

Für die Gestaltung der Freizeit stehen im Haus folgende Räume zur Verfügung:  

 Bewegungsraum mit Heimtrainer, Stepper, Sprossenwand 

 Ein Tischfußballtisch 

 Garten 

 Volleyballplatz 

 Musikzimmer mit Piano, Gitarre, … 

 Bei Interesse können Kurse organisiert werden 
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NACHTRUHE 

 

ZIMMERAUSSTATTUNG 

Wände und Mobiliar dürfen nicht durch das Anbringen von Haken, Schrauben, Nägeln, durch 

Klebemittel, Beschreiben der Wände und Ähnliches beschädigt werden.  

Beim Auszug soll das Zimmer so übergeben werden, wie du es übernommen hast. Bei 

Beschädigungen behalten wir uns vor die Kaution nicht zurück zu erstatten. 

 

SCHLÜSSEL 

Wir weisen darauf hin, dass bei Schlüsselverlust zur Abdeckung unserer Kosten eine Pauschale 

von € 20,-- bzw. € 80,-- einbehalten wird. 

 

BESUCHE 

Grundsätzlich sind Besuche im Kolpinghaus willkommen. Wir weisen darauf hin, dass Gäste 

die Hausordnung einzuhalten haben. 

Übernachtungen von Besucher*innen sind im Normalfall nicht gestattet. Ausnahmen sind 

möglich, jedoch muss dafür vorab die Zustimmung der Heimleitung eingeholt werden. 

Burschen dürfen sich nicht in den Mädchenzimmern aufhalten und umgekehrt. 

 

GEMEINSCHAFTSRÄUME 

Diese Räume sind nach der Benützung ordentlich und sauber zu hinterlassen und das Licht ist 

abzuschalten. 

 

 

 

 

Die Nachtruhe startet um 22h und dauert bis 6h. Während dieser Zeit sind die Benützung der 
Teeküche und laute Betätigungen verboten, durch die Mitbewohner*innen gestört werden 
könnten. Wir ersuchen um Verständnis und Rücksichtnahme! 
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RAUCHEN 

Bewohner*innen ist das Rauchen am gesamten Gelände, im Haus und Terrassen untersagt. 

Gilt in Jungendwohnhäusern lt. Jugendschutzgesetz. 

Bewohner*innen unter 18 Jahren ist das Rauchen nach den Bestimmungen des 

Jugendschutzgesetzes generell untersagt. 

 

ALKOHOL 

Der Besitz, die Lagerung und der Konsum von Alkohol sind im Haus und am dazugehörigen 

Freigelände untersagt! 

 

DROGEN 

Die Verwendung von Drogen oder illegalen Medikamenten ist im Heimbereich strengstens 

untersagt und stellt einen fristlosen Entlassungsgrund dar. Bei Verdacht auf Konsum oder 

Verbreitung von illegalen Drogen behalten wir uns das Recht auf eine behördliche Meldung 

vor. 

 

PARKPLATZ 

Für unsere Bewohner*innen stehen Parkplätze zu Verfügung und es gibt einen versperrbaren 

und überdachten Abstellplatz für Fahrräder.  

Wir weisen darauf hin, dass das Abstellen von Fahrzeugen auf eigene Verantwortung 

geschieht, wir keinen Parkplatz garantieren können und das Kolpinghaus nicht für Diebstahl 

oder eventuelle Schäden haftet.  

Bitte Parkplatzordnung einhalten! 
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7. 

BRANDSCHUTZORDNUNG 

Die Brandschutzordnung (Aushang in jeder Ebene) muss von allen 

Bewohner*innen eingehalten werden! Das Anzünden von Kerzen und Rauchen 

ist im gesamten Haus aus Sicherheitsgründen untersagt. Wenn der Alarm 

losgeht, müssen alle Bewohner*innen das Haus über das Stiegenhaus verlassen 

und sich im Garten beim Meetingpoint versammeln. Der*Die Verursacher*in 

muss für die Kosten des Feuerwehreinsatzes aufkommen. 

 

 

Abschließende Bemerkung 

Unsere Hausordnung soll mithelfen, das Zusammenleben  

aller Bewohner*innen im Kolping-Jugendwohnhaus  

so problemlos und angenehm wie möglich zu gestalten.  

Wie überall, wo Menschen zusammenleben, sind gegenseitige 

Rücksichtnahme und Verständnis, aber auch die Beachtung der 

jeweiligen Rechte und Pflichten die besten Voraussetzungen für ein 

reibungsloses Miteinander im Kolpinghaus.  

 

Die Einhaltung der Hausordnung ist Bestandteil deines 

Beherbergungsvertrages. 

 

Wir wünschen dir eine schöne und erfolgreiche Zeit  

im Kolpinghaus Mistelbach! 

 


